
 
 

 

Kundmachung 
 

Gemäß § 92 Abs. 1 und 2 der Steiermärkischen Gemeindeordnung LGBL Nr. 115/1967 in der 
Fassung LGBL 118/2021 wird kundgemacht: 

 
 

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 20.11.2025 beschlossen: 
Über Antrag von Herrn Bgm. Labugger wird vom Gemeinderat einstimmig die Änderung der 
Abfallabfuhrordnung in den §§ 5, 6, 15, 16 und 19 und 22 wie folgt beschlossen: 
 
 
§ 5 Abs. 2 letzter Satz: 
Die Gemeinde hat die dafür notwendigen Behälter bereitzustellen, wobei eine Biotonne 120l 
Fassungsvermögen umfasst. 
 
§ 6 Abs. 9 : 
Ergänzung im ersten Satz:..oder in begründeten Ausnahmefällen Windelsäcke im selben Ausmaß. 
 
§ 6 Abs 9 lit. a: 
(Nachweis der Geburtsurkunde) 
 
§ 15 Abs. 1: 
1 Person 1,0 EGW € 39,80 
 
§ 15 Abs. 2: 
1 bis 5 unternehmenszugehörige Personen 0,5 EGW € 19,91 
 
§ 16 Abs. 1 lit. a:  
Ergänzung im ersten Satz:  …, wobei pro Jahr eine Mindestabfuhrmenge pro Abfuhrgefäß von 6 
Abfuhren verrechnet wird. 
 
Änderung der Gebühren: 
Kunststoffgefäß 120 l               € 6,70 
Kunststoffgefäß 240l              € 13,45  
Kunststoffgefäß 770l              € 44,29 
Kunststoffgefäß 1100l            € 67,08 
 
§ 16 Abs. 1 lit. b: 
Ein Abfallsack kostet € 3,35. 
 
§ 16 Abs. 1 lit. c: 

a.) Beträgt ab dem vollendenten Alter von 2,5 Jahren € 6,70 pro Abfuhr. 



 
 

 

 
§ 16 Abs. 2 lit a: 
Kunststoffgefäß 120l     € 167,30 
 
§ 19: 
Ergänzung letzter Satz: 
Die Wertsicherung der Abfallabfuhrordnung wird für das Jahr 2026 ausgesetzt. 
 
§ 22 Abs. 3:  
Die §§ 5 Abs. 2, 6 Abs. 9 und 9 lit.a, 15 Abs. 1 und Abs. 2, 16. Abs. 1 lit. a, 16 Abs. 1 lit. b, 16 Abs. 
1 lit. c, 16 Abs. 2 lit. a und 19 gemäß der Änderungsverordnung der Abfallabfuhrordnung 
beschlossen mit Gemeinderatsbeschluss vom 20.11.2025 treten mit 1.1.2026 in Kraft. 
 
 
 

Alle Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. 
 
 
 
Der Bürgermeister 
 
 Angeschlagen am: 24.11.2025 
ÖkR Ing. Franz Labugger Abgenommen am: 


